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Selbstbestimmt im Leben,
selbstbestimmt im Tod: Be-
stattungsvorsorge und Dau-
ergrabpflegeverträge liegen
im Trend. Treuhandstellen
verwalten die gezahlten Gel-
der – und sehen sich gleich-
zeitig als Fürsprecher für die
Wünsche der Verstorbenen.

Er kommt früh oder spät,
schleichend oder schnell. Si-
cher aber ist: Er kommt, der
Tod, irgendwann ist es so-
weit. Und eben weil niemand
weiß, wann und auf welche
Art Jede und Jeder die letzte
Reise antreten muss, sind
Vorsorgemaßnahmen rund um
das Thema Sterben und Tod
etwas, das viele Menschen
im Kopf haben. Im Hinter-
kopf wohlgemerkt, dort, wo
sich tendenziell unangeneh-
me Gedanken recht gut wie-
der verdrängen lassen.

Wer sich aber erst mal mit
dem Thema auseinander-
setzt, merkt oft, dass es gar
nicht so unangenehm ist, son-
dern im Gegenteil etwas sehr
Befreiendes hat. Schließlich
sind nicht nur Dinge wie
eine Patienten- oder Betreu-
ungsverfügung, sondern auch
die Bestattungsvorsorge oder
ein Dauergrabpflegevertrag
Akte der Selbstbestimmung.
Sozusagen das letzte biss-

chen Einfluss, dass man auf
das eigene Ende und die Zeit
nach dem Tod nehmen kann“,
sagt Stefan Friedel von der
Treuhandstelle für Dauer-
grabpflege.

Er steht in ständigem Aus-
tausch mit mehr als 500
Friedhofsgärtnereien, Stein-
metzbetrieben und Bestat-
tungsunternehmen und weiß
sehr genau, was die zuneh-
mende Zahl an Kundinnen
und Kunden beschäftigt, die
noch zu Lebzeiten ihre eige-

ne Beerdigung und die an-
schließende Pflege ihres
Grabes organisieren möch-
ten. Und er kennt die Miss-
verständnisse, die entstehen
können, wenn die Themen
Sterben und Tod in der Familie
ausgeklammert wurden. „Da
wählen Menschen eine ano-
nyme Bestattung oder ein
kleines Reihengrab, weil sie
ihre Kinder entlasten wollen
– und ahnen gar nicht, dass
diese gerne einen festen Platz
zum Trauern hätten oder sich

ein Familiengrab wünschen,
um in ferner Zukunft zumin-
dest räumlich wieder vereint
zu sein. Hier im Nachhinein
eine Lösung zu finden, ist
schwierig und leider oft gar
nicht mehr möglich. Umso
größere Bedeutung kommt
der eigenen Vorsorge zu.“

Nichtsdestotrotz hilft die
Treuhandstelle, wo sie kann
– sei es in Form von Be-
ratung bei der Wahl der
Bestattungsart, sei es, wenn
es darum geht, Treugeber

bei Konflikten mit Behörden
zu unterstützen und Vorsor-
geaufwendungen als Schon-
vermögen zu verteidigen.
„Treuhandverträge sollen Si-
cherheit geben, zu Lebzeiten
und über den Tod hinaus.
Deshalb verstehen wir uns
nicht nur als Lobby der
Lebenden, sondern auch der
Toten“, bringt es Stefan Frie-
del auf den Punkt. Eine
Lobby, die ausnahmsweise
einmal jeder gut gebrauchen
kann. (GdF)

Auch Verstorbene
haben eine Lobby

Zu den Aufgaben der zuständigen Dauergrabpflegeorganisation gehört es, das als Einmalbetrag gezahlte Geld sicher anzulegen und
zu verwalten sowie zu kontrollieren, ob die vereinbarten Dienstleistungen vertragsgemäß ausgeführt werden. Foto: GdF, Bonn

Vorschriften im Todesfall
Bestattungen und Verhalten auf dem Friedhof klar geregelt

Bei einem Todesfall gilt es, ei-
ne Vielzahl an Vorschriften
einzuhalten. Ziel ist eine pie-
tätvolle Bestattung und später
ein angemessenes Verhalten
auf dem Friedhof. Schon die
Feststellung des Todes ist
klar geregelt. Zunächst ist das
Ausstellen eines Totenschei-
nes vorgeschrieben. Zustän-
dig dafür ist ein Amtsarzt,
der den Verstorbenen auf
mögliche Todesursachen un-
tersuchen muss. Mit dem
Totenschein erklärt er den

Verstorbenen rechtlich für tot.
Eine weitere Vorschrift re-
gelt die Abholung des Toten,
die in den meisten Fällen nur
von einem Bestatter vor-
genommen werden darf. Die
Bestattungsgesetze legen au-
ßerdem fest, dass die Beerdi-
gung frühestens 48 Stunden
nach dem Eintritt des Todes
durchgeführt wird.

Außerdem herrscht in
Deutschland die Friedhofs-
pflicht. Sie schreibt vor, dass
alle Verstorbenen auf einem

speziell dafür ausgewiesenen
Gelände beerdigt werden
müssen. Früher waren dies
ausschließlich Friedhöfe –
mittlerweile haben jedoch
auch private Unternehmen
eine Sondergenehmigung er-
halten. Beispielsweise dürfen
heute in speziell ausgewie-
senen Wäldern Baumbestat-
tungen durchgeführt werden.
Außerdem gibt es Ausnah-
meregelungen für Bestattun-
gen in der Natur, die von der
Friedhofpflicht entbinden.

Vorschriften für Friedhöfe
regeln nicht nur das Verhal-
ten auf dem gesamten Ge-
lände, sondern beziehen sich
auf die Grabstelle. So wird in
den Friedhofssatzungen ge-
nau festgelegt, welche Ab-
messungen ein Grab haben
sollte. Manchmal wird auch
die Grabgestaltung vorge-
geben. Zu den allgemeinen
Vorschriften auf einem Fried-
hof zählen etwa Verhaltens-
richtlinien und gewerbliche
Regelungen.

Foto: © J.Mühlbauer exclus. –
stock.adobe.com

stock.adobe.com
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KREMATORIUM KOBLENZ
FEUERBESTATTUNG

Das Krematorium bietet umfangreiche Dienst- und Serviceleistungen u. a.:

• Termineinäscherung nach Absprache

• Kleiner würdevoller Raum, in dem die Angehörigen Abschied nehmen können

• Möglichkeit der Trauerfeier in der Trauerhalle des Bezirksfriedhofs Metternich

• Träger des Siegels „Kontrolliertes Krematorium“ mit seinen strengen Richtlinien,
die weit über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehen

• Führungen nach Absprache

www.krematorium.koblenz.de
www.koblenzer-friedhoefe.de

www.koblenzer-friedhoefe.de

BAUMBESTATTUNG IN KOBLENZ AB 490 €

Nähere Informationen
im Beratungsbüro
am Hauptfriedhof.
Telefon 0261 129-4222

Fragen zu Bestattung und Erbe
rechtzeitig klären
Wer rechtzeitig und umfassend vorsorgt und Bestattung sowie
Nachlass regelt, hilft den Hinterbliebenen

Um die eigenen Bestattungs-
wünsche abzusichern, emp-
fehlen Experten die rechtzei-
tige Vorsorge. Dazu sollten
die Wünsche zu Lebzeiten be-
nannt und möglichst auch
schriftlich festgehalten wer-
den. Darüber hinaus ist es
sinnvoll zu regeln, wer nach
dem eigenen Tod die Wünsche
umsetzen soll, zum Beispiel
Verwandte, Freunde oder aber
auch ein bestimmter Bestat-
ter. Haben Verstorbene zu
Lebzeiten nicht vorgesorgt,
stehen die Hinterbliebenen
häufig vor einem Berg offener
Fragen. Sie können dann oft
nur vermuten, was im Sinne
des Verstorbenen wäre. Die
immer zahlreicheren Beiset-
zungsvarianten auf Friedhö-
fen, aber auch außerhalb,
erhöhen zwar die Auswahl,
sorgen aber ebenso für Rat-
losigkeit.

Wer sich nicht auf die ge-
setzliche Erbfolge verlassen
will, sollte im Rahmen einer
umfassenden Vorsorge auch
den Nachlass regeln, zum
Beispiel in einem Testament.
Hier gilt das Gleiche wie für
die Bestattungswünsche: Die
Angehörigen – im Regelfall

auch die Erben – erhalten
Klarheit, der Vorsorgende die
Gewissheit, dass seine Wün-
sche umgesetzt werden.
Manchmal hängen Fragen der
Bestattung auch mit dem
Nachlass und den Rechten
und Pflichten der Erben di-
rekt zusammen. Zum Beispiel
sind Erben gesetzlich ver-
pflichtet, die Bestattungskos-

ten zu tragen. Wichtig ist an
dieser Stelle der Hinweis, dass
die Bestattungswünsche selbst
nicht ins Testament gehören.
Dieses wird meist erst Wo-
chen nach dem Tod und der
Bestattung geöffnet.

Alle wichtigen Fragen zu
Bestattungsvorsorge und
Nachlass beantwortet der neu
erschienene „Ratgeber To-
desfall und Nachlass – Vor-
sorgen für Erbschaft und Be-
stattung“, herausgegeben von
Aeternitas e.V., der Verbrau-
cherinitiative Bestattungskul-
tur. Er vermittelt die notwen-
dige Übersicht in rechtlichen
und organisatorischen Fra-
gen. Hilfreich ist der Ratge-
ber nicht nur für Menschen,
die sich im Rahmen der Vor-
sorge mit Trauerfall und Erbe
befassen. Er beantwortet auch
die Fragen derjenigen, die
sich als Hinterbliebene nach
einem Todesfall mit diesen
Themen auseinandersetzen
müssen. Der 128 Seiten um-
fassende Ratgeber ist bei
Aeternitas zum Preis von
zehn Euro (Mitglieder zahlen
nur acht Euro) zuzüglich
Versandkosten erhältlich.

(Aeternitas e.V.)

Foto: Aeternitas e.V.

Alles eine Frage des Vertrauens
Die schwierige Suche nach dem richtigen Bestatter

Ein Todesfall trifft die Hin-
terbliebenen oftmals unvor-
bereitet. Im Angesicht des
schweren Verlustes fällt es
schwer, dringende Fragen zu
klären und die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen. Wel-
che ersten Schritte sind nach
dem Tod eines lieben Men-
schen notwendig? Welche
Bestattungsform ist die ideale?
Und wie sieht die Organisati-
on einer Beisetzung aus? Dies
ist Aufgabe der nächsten Fa-
milienangehörigen. Doch wie
finden wie einen seriösen
Bestatter, und wer trägt die
Kosten für die Beerdigung?

Fest steht: Die nächsten Fa-
milienangehörigen sind zwar
für die Organisation der Be-
erdigung zuständig, müssen
aber nicht automatisch die
Kosten übernehmen. In der
Regel sind die Erben des Ver-
storbenen – die nicht automa-
tisch zur Familie gehören – für
die Kostenübernahme zustän-
dig. Wenn keiner der Hinter-

bliebenen aus finanziellen
Gründen für die Bestattung
aufkommen kann, ist es mög-
lich, eine Sozialbestattung zu
beantragen.

Vertrauensvolle Begleitung
Die Wahl des richtigen Be-
stattungsunternehmens er-
leichtert die erste Zeit der
Trauer und das Abschiedneh-
men. Denn der Bestatter
nimmt den Angehörigen viele
wichtige Aufgaben nach dem
Todesfall ab. Dabei hängt der
Leistungsumfang vom Auftrag
ab und wird individuell gere-
gelt. Der Bestatter kümmert
sich beispielsweise zunächst
um die hygienische Versor-
gung und Entkleidung des
Toten sowie die Überführung
zum Friedhof oder zum Kre-
matorium.

Zudem holt der Bestatter
die notwendigen Genehmi-
gungen ein, übernimmt Be-
hördengänge sowie die ge-
samte Organisation der Be-

stattung. Auch Fremdleistun-
gen – wie das Drucken von
Todesanzeigen, die Auswahl
des Blumenschmucks oder die
Buchung eines Restaurants –
können vom Bestattungsins-
titut geregelt werden. Ein mo-
derner Bestatter ermöglicht es
auch, dass die Hinterbliebe-
nen auf Wunsch bei der Ver-
sorgung des Leichnams be-
hilflich sind. Die Wahl des
richtigen Bestatters ist eine
sehr persönliche Angelegen-
heit. Die Hinterbliebenen
müssen sich gut beraten füh-
len. Seriöse Bestatter hören
aufmerksam zu und versu-
chen, die Wünsche und Be-
dürfnisse der Angehörigen
umzusetzen. Sie sind einfühl-
sam und verfügen oftmals über
eine spezielle Ausbildung in
der Trauerbegleitung. Ihr
Kostenvoranschlag ist trans-
parent und führt die einzelnen
Posten alle einzeln auf, damit
sich die Hinterbliebenen ein
klares Bild machen können.

Bewusste Auswahl treffen
Freunde und Bekannte haben
vielleicht einen guten Tipp,
weil sie eigene Erfahrungen
mit einem Bestatter gemacht
haben. Sinnvoll ist es zudem,
im Vorfeld die verschiedenen
Bestattungsinstitute vor Ort zu
vergleichen und sich Kosten-
voranschläge geben zu lassen.
Wichtig ist, genau darauf zu
achten, welche Leistungen
wirklich im Angebot enthalten
sind und ob weitere erforder-
lich sind, die noch extra zu Bu-
che schlagen. Auf der Suche
nach einem Bestatter vor Ort
helfen die regionalen Tages-
zeitungen. Ein Qualitätssiegel
des Bestatters kann eine Mit-
gliedschaft im Bundesverband
Deutscher Bestatter e.V. sein,
aber für sich spricht auch ein
Name, der auf ein traditions-
bewusstes Familienunterneh-
men hinweist. Schon der erste
Anruf beim Institut beantwor-
tet meist viele Fragen. War der
Kontakt angenehm, höflich
und professionell? Fühlen sich
Hinterbliebene mit ihren
Wünschen verstanden und gut
aufgehoben? Nimmt der Be-
statter sich Zeit? Bei einem
Besuch im Unternehmen fällt

dann schnell auf, ob die
Räumlichkeiten einen ge-
pflegten Eindruck machen
und ob die Angehörigen sich
wohlfühlen.
Alternativ gibt es im Internet
spezielle Suchmaschinen, mit
denen gebührenfrei Kosten
ermittelt und Bestattungsins-
titute gefunden werden kön-
nen. Online erhalten Trau-
ernde unter bestattungs
vergleich.de, bestattungen.de
oder auch bestatter-preisver
gleich.de einen guten Über-
blick, was bestimmte Leistun-
gen durchschnittlich kosten.

Kosten einer Bestattung
Je nach Art der Bestattung be-
tragen die Kosten durch-
schnittlich zwischen 7000 und
8000 Euro. Natürlich sind auch
günstigere Varianten möglich
– deutlich Kosten senken bei-
spielsweise anonyme Beiset-
zungen. Wer eine klassische
Bestattung mit Grabstein und
Trauerfeier bevorzugt, sollte
also rechtzeitig Vorsorge
treffen, um die Kosten für
diese Bestattungsform decken
zu können – ohne sie auf die
Hinterbliebenen zu über-
tragen.

vergleich.de
bestattungen.de
gleich.de
www.koblenzer-friedhoefe.de
www.krematorium.koblenz.de
www.koblenzer-friedhoefe.de
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Allerheiligen, Allerseelen,
Volkstrauertag, Buß- und
Bettag sowie Totensonntag
stehen vor der Tür. Die Fried-
höfe, die während dieser Ta-
ge von Tausenden Besuchern
aufgesucht werden, zeigen
sich von ihrer geruhsamen
und besinnlichen Seite. Ge-
rade jetzt bestimmen warme
Naturtöne das Friedhofsbild.

Im November ist die Zeit
der Totengedenktage. Hier
zeigen die Friedhofsgärtner
die ganze Bandbreite Ihrer
Kreativität. Die Gräber wer-
den herbst- und winterlich
mit Tanne, Konifere und

Grabschmuck, der bis zum
Frühjahr halten kann, ge-
schmückt. Vereinzelt sieht
man noch die leuchtende
Herbstbepflanzung: Astern,
Anemonen, Chrysanthemen,
Hebe, Christrosen und Al-
penveilchen sind ebenso wie
Gestecke und Sträuße sicht-
baren Zeichen des Geden-
kens, der Dankbarkeit und
der Verbundenheit auf den
Gräbern zu finden.

„Wir Friedhofsgärtner be-
gleiten die emotionale Zeit
mit unserem Können und ge-
hen dabei stark auf die ein-
zelnen Wünsche der Kunden

ein. Wir besorgen gerne die
Lieblingsblumen des Verstor-
benen, beraten zu Symbol-

pflanzen oder fertigen auf-
wendige Gestecke an“, er-
klärt Friedhofsgärtnerin Anja
Qayyum-Kocks. Die Experten
für schöne Gräber setzen auch
immer wieder neue Trends in
der Grabgestaltung. „In die-
sem Herbst sind Gräser wie
Seggen, Blauschwingel oder
rotes Liebesgras sehr beliebt.
Sie sind einerseits sehr ro-
bust, andererseits gibt es sie
in nahezu allen Größen,
Strukturen und Farben. Somit
lassen sie sich gut mit ande-
ren Pflanzen kombinieren“,
weiß Qayyum-Kocks zu be-
richten.

Auch Grablichter sorgen in
den dunklen Herbst- und
Wintertagen für besinnliche
Stimmung auf dem Friedhof.
Ursprünglich eine katholische
Tradition, angelehnt an das
Ewige Licht, das in jeder
katholischen Kirche brennt,
sind Grablichter mittlerweile
bei allen Friedhofsnutzern
beliebt. Immer wieder be-
geistern einzelne Friedhofs-
gärtner – wie auch in diesem
Jahr – rund um die Totenge-
denktage ihre Kunden, indem
sie mit speziellen lilafarbenen
Kerzen ganze Friedhöfe zum
Leuchten bringen. (GdF)

Foto: ©Petra Homeier - stock.adobe.com

Friedhofsgärtner beraten auch direkt am Grab und können bei Bedarf langfristig die Pflege der Gräber übernehmen. Foto: GdF, Bonn

Totengedenktage
schaffen Raum für
Erinnerung
Individuelle Farbtupfer auf den
Gräbern wirken tröstend und halten
Erinnerungen wach

Vorsorge lohnt sich doppelt

Zu wissen, wie es nach ei-
nem Todesfall weitergeht,
das Gefühl, von der Musik
bei der Beerdigung bis zur
Grabbepflanzung alles den
eigenen Wünschen ent-
sprechend geregelt zu ha-
ben – Vorsorge kann so-
wohl die Auftraggebenden
als auch die Angehörigen
emotional entlasten.
Darüber hinaus sind Be-
stattungsvorsorge- und
Dauergrabpflegeverträge
aber auch finanziell inte-
ressant. In einer Zeit, in der
mit sicheren Anlageme-
thoden kaum noch Zinsen
zu erwirtschaften sind, ist
ein Treuhandvertrag eine
sinnvolle Investition: Er
schreibt Dienstleistungen,
die in der Zukunft erbracht

werden sollen, zu heutigen
Preisen fest – und etwaige
Erben können die Kosten
später als Nachlassver-
bindlichkeiten abziehen.
An den vertraglich garan-
tierten Leistungen kann
kein Erbe rütteln – und
auch nicht das Sozialamt,
denn angemessene Vor-
sorgeaufwendungen für
Bestattung und Grabpflege
gehören zum rechtlich
verankerten Schonvermö-
gen. Wo in Einzelfällen
dennoch versucht wird,
Treugebende oder ihre
Angehörigen zur Kündi-
gung der Treuhandver-
träge zu bewegen, da ste-
hen die Dauergrabpflege-
organisationen mit Rat und
Tat zur Seite.Vorsorge kann sowohl die Auftraggebenden als auch die Angehörigen entlasten. Foto: GdF, Bonn

stock.adobe.com
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RAT UND HILFE AUF
DEM FRIEDHOF IN
KOBLENZ...
...IM BERATUNGSBÜRO

Öffnungszeiten
Dienstag · Mittwoch ·
Donnerstag
von 9–12 Uhr und
14–16 Uhr sowie
nach Vereinbarung

Wir informieren Sie
kompetent, neutral
und für Sie kostenlos!

www.koblenzer-friedhoefe.de

Telefonische Beratung
0261/129-4222

Jeder dritte deutsche Friedhof
in kirchlicher Hand
Kirchliche Träger verwalten rund 12400 der bundesweit 32000 Friedhöfe

Kirchliche Friedhöfe spielen
vor allem im Norden und Osten
Deutschlands und in Bayern
eine wichtige Rolle. So finden
sich im Gebiet der Evangeli-
schen Kirche in Mittel-
deutschland 1846 evangeli-
sche Begräbnisstätten, in der
Evangelisch-Lutherischen
Landeskirche Sachsens circa
1300 und in der Evangeli-
schen Kirche Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz
1126. Hoch ist die Anzahl un-
ter anderem auch im Gebiet
der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Norddeutschland
(Nordkirche) mit 1467 und in
der Evangelisch-lutherischen
Landeskirche Hannovers mit
ungefähr 900. Katholische
Friedhöfe hingegen gibt es im
kaum katholisch geprägten
Norden und Osten nur we-
nige – anders als in Bayern.
Auf das Bundesland verteilen
sich über 2200 katholische
Friedhöfe, davon allein circa
550 im Bistum Augsburg und
circa 700 im Bistum München-
Freising, aber immerhin auch
insgesamt ungefähr 750 evan-
gelische.

Im Westen und Südwesten
Deutschlands dominieren
deutlich die kommunalen
Friedhöfe, die bundesweit
insgesamt zwei Drittel aus-
machen. Die Zahl der katholi-
schen in den betreffenden
Bistümern verdeutlicht dies:
46 im Bistum Aachen, 43 im
Bistum Trier, zehn im Bistum
Limburg, fünf im Bistum
Speyer, zwei im Bistum Mainz,
keiner im Bistum Freiburg.
Selbst 183 katholische Fried-
höfe im Bistum Köln stellen
angesichts der zahlreichen
Katholiken dort eine eher ge-
ringe Größe dar. Ähnlich ist
die Situation auf evangeli-
scher Seite: Auf dem Gebiet
der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau gibt es
acht, in der Evangelischen
Kirche der Pfalz vier und in
der Evangelischen Landeskir-
che in Baden keinen evan-
gelischen Friedhof. Auch im
Bereich der Evangelischen
Kirche im Rheinland, die im-
merhin große Teile Nord-
rhein-Westfalens, von Rhein-
land-Pfalz und des Saarlands
abdeckt, finden sich nur 180

evangelische Begräbnisstät-
ten. Hintergrund ist unter an-
derem die Säkularisierung
kirchlichen Eigentums zu An-
fang des 19. Jahrhunderts, zu-
mindest in den einstmals fran-
zösisch besetzten Gebieten.

Wie viele kommunale
Friedhöfe leiden auch zahl-
reiche kirchliche unter einem
immensen Kostendruck, ver-
ursacht unter anderem durch
den langjährigen Trend zur
Feuerbestattung und zu klei-
neren und damit günstigeren
Gräbern. Bei der Erhebung
von Aeternitas zeigt sich, dass
vielerorts Trägerschaft und
Verwaltung an Kommunen
abgegeben wurden, im Bis-
tum Augsburg zum Beispiel
allein bei ungefähr 350
Friedhöfen. Im Unterschied
zu kirchlichen Trägern sind
die Gemeinden gesetzlich
verpflichtet, Grabstätten für
verstorbene Einwohner vor-
zuhalten.

Aeternitas hat von allen
27 Bistümern und 20 Landes-
kirchen die Anzahl der je-
weiligen katholischen be-
ziehungsweise evangelischen
Friedhöfe in deren Gebiet
erhoben. Träger beziehungs-
weise Betreiber vor Ort
sind meist Kirchengemeinden
oder aus diesen zusammen-
geschlossene Friedhofsver-
bände. (Aeternitas e.V.)

Foto: Aeternitas e.V.

Totengedenktage

Der November ist der Monat
des Grabbesuchs. Während
die Feiertage Allerheiligen
und Allerseelen am 1. und 2.
November ihren Ursprung
im katholischen Glauben
haben, stammt der Toten-
sonntag aus der evangeli-
schen Tradition. Er liegt
stets auf dem letzten
Sonntag des Kirchenjahres
vor dem ersten Advents-
sonntag. Ergänzt werden die
christlichen Gedenktage
durch den seit 1952 beste-
henden staatlichen Volks-
trauertag, der an die Opfer
der beiden Weltkriege und
des Nationalsozialismus er-
innern soll und eine Woche
vor dem Totensonntag be-
gangen wird.

Kein Schmerzensgeld
wegen Urnenumbettung
Nicht selten treten beim
Thema Bestattung Konflikte
und Zerwürfnisse innerhalb
von Familien zutage. So hatte
das Landgericht Krefeld
kürzlich zu entscheiden, in-
wieweit bei einem Streit um
den Beisetzungsort des Va-
ters Persönlichkeitsrechte der
Tochter beeinträchtigt wor-
den sind. In ihrem Urteil (Ak-
tenzeichen 1 S 68/16) lehnten
die Richter die Schmerzens-
geldansprüche gegenüber der
Witwe ab und bestätigten
damit die erstinstanzliche
Entscheidung.

Die Ehefrau des Verstor-
benen hatte die Urne aus
dem Familiengrab entneh-
men und die Asche anschlie-
ßend im Rahmen einer Fluss-
bestattung in den Nieder-
landen beisetzen lassen. In-
wieweit die Umbettung dem
Willen des Ehemannes ent-
sprach und überhaupt hätte
genehmigt werden dürfen,
blieb zweifelhaft. Die Tochter
des Verstorbenen erfuhr von
der Entnahme der Urne und
konnte gerichtlich durchset-
zen, über den neuen Beiset-
zungsort informiert zu wer-

den. Das Gericht erkannte
darüber hinaus eine mögliche
Verletzung der Persönlich-
keitsrechte der Tochter, stufte
diese jedoch nicht als schwer-
wiegend genug für eine
Schmerzensgeldzahlung ein.

„In ähnlichen Fällen ha-
ben Gerichte Betroffenen je-
doch auch schon Schmerzens-
geld zugesprochen“, weiß
Rechtsanwalt und Aeterni-
tas-Rechtsreferent Torsten
Schmitt. Grundsätzlich kann
in solchen Fällen ein An-
spruch also durchaus berech-
tigt sein. Im vorliegenden
Fall hätte nach Ansicht der
Richter jedoch nachgewiesen
werden müssen, dass die
Witwe als Totenfürsorgebe-
rechtigte „aus sachwidrigen
Gründen“ gehandelt habe.
Dies wäre zum Beispiel der
Fall, wenn sie ohne legitime,
eigene Interessen den Verlust
der Trauerstätte zu Lasten des
Angehörigen in Kauf genom-
men oder im äußersten Fall
sogar auf deren emotionale
Verletzung abgezielt hätte.

(Aeternitas e.V.)Foto: Aeternitas e.V.

Blumen E. Krüger
„JASMIN“
KO · Beatusstr. 130
Telefon: 4 74 31
❀ Brautsträuße
❀ Gestecke ❀ Dekorationen
❀ Kränze ❀ Buketts

Oliver Adam
Moselweißer Str. 25

56073 Koblenz
Tel.: 0261 - 579 01 700
mobil 0170 - 996 3131

www.adam-bestattungen.de

Foto: ©Jeanette Dietl - stock.adobe.com

In den schwersten
Stunden sind wir für

Sie da!

stock.adobe.com
www.adam-bestattungen.de
www.koblenzer-friedhoefe.de


Eine Sorge weniger dank guter Bestattungsvorsorge.
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Partner der deutschen Bestattungsvorsorge Treuhand AG
und des Kuratoriums Deutsche Bestattungskultur e. V.
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Vorsorglich & Fürsorglich
… handelt, wer sich für eine Bestattungs-

vorsorge entscheidet. Vorsorglich, um eigene

Wünsche zu sichern. Fürsorglich, um Angehö-

rige vor unnötigen Belastungen zu bewahreeen.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie individuell

und umfassend: Telefon (0261) 4030923

Braubaccch · Koblenz · Lahnstein
www.junnng-bestattuuuungen.de
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Hüberlingsweg 49 · 56075 Koblenz-Karthause · www.bestattungen-welsch.de

… kann, wer verant-
wortungsvoll und
selbstbestimmt handelt
und zu Lebzeiten eine
Bestattungsvorsorge
abschließt. Mehr Infos
unter (0261) 56146.

DAS LEBEN
GENIESSEN

Wir haben uns

getraut ...

... und jetzt, hier beim Bestattungsinstitut Alfons Müller,
unsere Bestattungsvorsorge gemacht. Nun ist alles nach
unseren Wünschen festgelegt, so wie wir unsere Bestat-
tung haben wollen. Und unsere Kinder und Enkel müssen
sich um nichts mehr kümmern. Jetzt brauchen wir uns in
Zukunft keine Sorgen mehr machen.

Das möchten Sie auch?
Dann trauen Sie sich!
Wir informieren Sie gern!

v 0261 /9470055

Alfons Müller BI GmbH
56073 Koblenz-Moselweiß · Heiligenweg 21
56070 Koblenz-Lützel · Neuendorfer Straße 21
56072 Koblenz-Metternich · Trierer Straße 39
am-ko@t-online.de • Notfall-Handy: 0172 /6677980

BESTATTUNGSINSTITUT
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- Bestattungen -

Karl Gebhard

Telefon 0261 947 11 0
Beatusstraße 130 A (Am Hauptfriedhof)
56073 Koblenz
www.gebhard-bestattungen.de

Herberichstraße 22a
Te lefon 0261 - 804280

An der Liebfrauenkirche 21
Te lefon 0261 - 32568

www .mueller-k oblenz.de

Bestattungsvorsorge –
eine Sorge weniger

Nehmen Sie sich die Zeit!
Wi r beraten Sie gerne!

Alles hat seine Zeit.

Es gibt eine Zei t
zu lachen.

Und eine Zeit zu trauern.

Irgendwann dreht sich die
We lt ohne uns weite r.

Schon zu Lebzeiten sollten Menschen sich mit dem Sterben
und dem Tod auseinandersetzen und die Bestattung regeln.
Damit helfen sie sich selbst und ihren Angehörigen.

„Halte Ordnung und die Ordnung wird dich halten.“
Diese Beobachtung des Hl. Ignatius gilt nicht nur für das
Leben, sondern auch für das Sterben. Man sollte schon
frühzeitig den äußeren Rahmen der Bestattung klären.
Damit gibt man sich selbst die Sicherheit, dass der eigene
Wille Beachtung findet – und man nimmt gleichzeitig
auch den Angehörigen die Sorge, in Zeiten arger Trauer
sich auch noch um Bestattungsfragen kümmern zu müs-
sen. So vermeidet man auch das Orakeln über den mut-
maßlichen Willen des Verstorbenen.

Bestatter bieten dafür sogenannte Bestattungsvorsorge/
Beratungen an. Gemeinsam mit dem Kunden werden
in einem Bestattungsvorsorgevertrag alle Punkte fest-
gehalten, die dereinst für die Bestattung wichtig sein
sollen. Beratung und Vorsorgevertrag sind kostenlos. Zu
den Punkten, die in einem Bestattungsvorsorgevertrag
geklärt werden, gehören unter anderem die Fragen nach
einer Erd? oder Feuerbestattung, dem Blumenschmuck,
der Trauerfeier und vielem mehr. Dabei regelt man auch
den finanziellen Rahmen. Laut einhelliger Experten-
meinung macht es Sinn, langfristig für die Bestattung
finanziell vorzusorgen, sobald man mit dem Bestatter
seines Vertrauens den Vorsorgevertrag abgeschlossen
hat. Dafür gibt es im Grunde nur zwei sichere Möglich-
keiten: Der Bundesverband Deutscher Bestatter (BDB)
bietet über seine Deutsche Bestattungsvorsorge Treu-
hand AG die treuhänderische Verwaltung von Geldern
an. Der Kunde zahlt, ausgehend vom Kostenvoranschlag
des Bestatters im Bestattungsvorsorgevertrag, Geld
in einen Treuhandvertrag ein. Dieses wird als Treu-
handvermögen mündelsicher angelegt und verzinst.

Im Todesfall wird dieses Treuhandvermögen dann an den
Bestatter zur Erfüllung des Vertrages ausgezahlt.

Die Alternative dazu ist die Sterbegeldversicherung. Sie
bietet sich vor allem für Menschen an, die nicht älter als
Mitte 60 sind. Hier werden monatlich kleine Beträge in
eine Sterbegeldversicherung eingezahlt, die im Todes-
fall ausbezahlt wird. Gerade für Menschen mit kleineren
Einkommen ist dies interessant. Es gibt in aller Regel
keine Gesundheitsprüfung und das Geld wird nach ent-
sprechenden Wartezeiten auch bei Suizid oder bei Unfall-
tod sofort nach Vertragsbeginn ausgezahlt. Es wird gerne
behauptet, Sterbegeldversicherungen seien unnötig und
teuer. Ein ebenso falscher wie wenig durchdachter Vor-
wurf. Denn nur wer den Zeitpunkt des eigenen Todes
vorhersagen kann, könnte auch das finanziell günstigste
Angebot auswählen. Im Normalfall muss aber die vor-
gesehene Summe jederzeit zur Verfügung stehen. Von
einem Sparbuch auf den Namen des Vorsorgenden als
Bestattungsvorsorge kann nur abgeraten werden, da
die Gelder damit nicht zweckgebunden hinterlegt sind.
Im Falle einer Pflegebedürftigkeit könnten diese ohne
Wissen des Vorsorgenden beispielsweise durch einen
Betreuer abgehoben und für die Pflegekosten verwendet
werden. Im Sterbefall stünden sie dann nicht mehr zur
Verfügung.

Der Vorteil einer Treuhandanlage oder einer Sterbegeld-
versicherung, die an einen Bestattungsvorsorgevertrag
gebunden sind, ist zudem, dass die Einlagen bis zu einer
angemessenen Höhe als „Sonderschonvermögen“ gelten
und im Pflegefall nicht vom Sozialamt angetastet werden.

Partner der deutschen Bestattungsvorsorge Treuhand AG
und des Kuratoriums Deutsche Bestattungskultur e. V.

oblenz.de
www.gebhard-bestattungen.de
mailto:am-ko@t-online.de
www.bestattungen-welsch.de
ngen.de
WWW.Bestattungen-Urmetzer.de
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WWW.Bestattungen-Urmetzer.de
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Pflegefreie Gräber sind schon
länger im Kommen: Angebote
wie Urnenwände, Rasengrä-
ber, Baumbestattungen oder
auch Seebestattungen erfreu-
en sich zunehmender Beliebt-
heit. In diesen Trend reiht sich
die Idee des Gemeinschafts-
grabes ein, in zahlreichen ver-
schiedenen Gestaltungsvari-
anten und unter unterschied-
lichen Namen. Gemeinsam ist
den Konzepten, dass es sich
um Grabfelder handelt, die
einheitlich gestaltet sind – oft
parkartig – und in denen die
Pflege der Grabstellen in den
Kosten für das Grab enthalten
ist. Ausgeführt wird diese
meist von Friedhofsgärtnern.
Die dort Bestatteten müssen

in der Regel zu Lebzeiten in
keiner Verbindung zueinan-
der gestanden haben.

Den Erfolg der Gemein-
schaftsgrabidee belegt ex-
emplarisch der „Memoriam-
Garten“ des Bundes Deut-
scher Friedhofsgärtner. Das
2009 zum ersten Mal vorge-
stellte Konzept wurde mitt-
lerweile in ganz Deutschland
bereits 75 Mal umgesetzt.
Auch regional zeigt sich die
positive Resonanz: So hat die
Genossenschaft Kölner Fried-
hofsgärtner innerhalb Kölns
14 „Bestattungsgärten“ ein-
gerichtet, dazu fünf im Um-
land. Weitere sind geplant.
Vorbildcharakter für viele
Friedhofsverwaltungen hat

der Karlsruher Hauptfriedhof,
auf dem bereits 2003 der land-
schaftsarchitektonisch ange-
legte Bereich „Mein letzter
Garten“ eröffnet wurde. Auf-
grund des großen Zuspruchs
verfügt der Friedhof mittler-
weile über eine ganze Reihe
verschiedener Anlagen mit
unterschiedlichen Themen-
setzungen.

Im Unterschied zur ano-
nymen Beisetzung werden
beim Gemeinschaftsgrab die
Namen der Verstorbenen ge-
nannt – entweder auf indi-
viduellen, oft eher einfach
gehaltenen Grabzeichen oder
einem gemeinschaftlichen
Grabmal. Meistens liegt einer
solchen Anlage eine durch-

gehend prägende, besondere
gärtnerische Gestaltung zu-
grunde, häufig auch eine
thematische Ausrichtung, wie
zum Beispiel beim Grabfeld
„Vier Jahreszeiten“ in Karls-
ruhe oder dem „Rosengarten“
in Hamburg-Ohlsdorf. Manch-
mal ist die Thematik so spe-
ziell, dass sie sich nur an
kleine Gruppen wendet: In
Gelsenkirchen und Hamburg
wurden zum Beispiel je-
weils Grabfelder für Schalke-
beziehungsweise HSV-Fans
eingerichtet, die in der Ge-
staltung Vereinsfarben und
Fußballsymbolik aufgreifen.

Christoph Keldenich, Vor-
sitzender von Aeternitas e.V.,
der Verbraucherinitiative Be-

stattungskultur, sieht im Ge-
meinschaftsgrab eine sinnvol-
le Alternative zur anonymen
Beisetzung. „Es stellt eine
Lösung dar gerade für Men-
schen, deren Gräber keine
Angehörigen pflegen können,
insbesondere wegen der ver-
änderten Familienstrukturen
und der zunehmenden Mo-
bilität der Bürger“, sagt er.
Dennoch gebe es einen
namentlich gekennzeichne-
ten, ansprechend gestalteten
Ort zum Trauern. Und wo
Freundeskreise, Vereine oder
andere soziale Gemeinschaf-
ten zunehmend familiäre Bin-
dungen ersetzen, verliere das
klassische Familiengrab an
Relevanz. (Aeternitas e.V.)

Gemeinschaftsgräber
liegen im Trend
Die ansprechend gestalteten Grabstellen
ohne Pflegeaufwand für Angehörige erfüllen
die Bedürfnisse einer mobilen Gesellschaft

Liebevolle Gestaltung,
zuverlässige Pflege
Einen Ort für die Trauer ha-
ben. Einem geliebten Men-
schen ein Denkmal setzen.
Sein Andenken in Ehren hal-
ten. So klassisch formulieren
es viele Menschen, wenn man
sie nach der Bedeutung fragt,
die eine Grabstätte für sie
hat. Gerade mit dem „in Eh-
ren halten“ eng verbunden,
ist die Frage nach der Grab-
pflege. Denn so wichtig eine
liebevoll geschmückte Ruhe-
stätte den meisten ist, vielen
ist es schlicht nicht möglich,
sich dauerhaft persönlich um
alles zu kümmern.

Wer die Grabgestaltung
und -pflege oder auch nur

Teile davon in professionelle
Hände legen möchte, kann
einen Treuhandvertrag mit
einer Dauergrabpflegeorga-
nisation und einer Friedhofs-
gärtnerei abschließen – sogar
schon zu Lebzeiten. Zuver-
lässig, kompetent und mit viel
Fingerspitzengefühl sorgen
die Friedhofsgärtnerinnen und
-gärtner dafür, dass die Grab-
stätte jederzeit ansprechend
und gepflegt aussieht – und
zwar ganz individuell nach
den Wünschen des jeweiligen
Auftraggebers, von der Ge-
staltung über den Umfang
der Pflegearbeiten bis zur
Vertragslaufzeit.

Von Friedhofsgärtnern gefertigte Gestecke gehören zu den Klassikern auf Friedhöfen rund um die
Totengedenktage – individuelle Wünsche werden bei der Fertigung gerne umgesetzt. Foto: GdF, Bonn

Fotos (2): Aeternitas e.V.
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Dauergrabpflegevertrag – wozu?
Mann kann Dauergrabpfle-
geverträge für sich selbst oder
für verstorbene Angehörige
abschließen. Sie werden
deutschlandweit von zahlrei-
chen Friedhofsgärtnereien
angeboten und können ein-
zelne Punkte beinhalten –
beispielsweise die erstmalige
Grabgestaltung, die jährliche
Grabsteinreinigung, die sai-
sonale Bepflanzung – oder ein
Paket zur kontinuierlichen
Grabpflege umfassen. Der
Umfang des Auftrags rich-
tet sich jeweils nach den
individuellen Wünschen der
Auftraggeberin oder des Auf-
traggebers.

Die vereinbarten Dienst-
leistungen werden schriftlich
in einem Treuhandvertrag
festgehalten, den die treuge-
bende Person direkt mit der
Friedhofsgärtnerei ihres Ver-
trauens abschließt. Zu den
Aufgaben der zuständigen
Treuhandstelle gehört es, das
als Einmalbetrag gezahlte
Geld sicher anzulegen und zu
verwalten sowie zu kontrol-
lieren, ob die vereinbarten
Dienstleistungen vertragsge-
mäß ausgeführt werden. Im-
mer beliebter werden auch
Komplettangebote, in denen

sowohl die Bestattung und
der Grabstein als auch die
Grabpflege inklusive saiso-
nalem Wechselflor enthalten
sind.

b Weitere Informationen
zur Dauergrabpflege und den
Dauergrabpflegeorganisationen
finden Sie im Internet unter
www.dauergrabpflege.de

Wird die Grabgestaltung dauerhaft in vertrauensvolle Fried-
hofsgärtnerhände gegeben, sind die Angehörigen entlastet und
finden jederzeit ansprechende Gräber vor. Foto: GdF, Bonn

20 Jahre private Krematorien
Der Markt ist hart umkämpft

159 Krematorien bieten in
Deutschland Einäscherungen
an. Vor zwanzig Jahren wa-
ren es noch ungefähr 110, bis
auf Einzelfälle durchweg in
kommunaler Hand. Mittler-
weile werden 72 Standorte
privat betrieben, 87 weiterhin
kommunal. Damit setzt sich
eine Entwicklung fort, die
1997 mit der Eröffnung der
ersten privaten Krematorien –
erst in Landau, dann unter an-
derem in Hannover und Lahr
– begonnen hatte.

Im gleichen Zeitraum hat
sich der Anteil der Feuerbe-
stattungen von knapp unter
40 auf über 60 Prozent erhöht.
Dennoch kämpfen manche
Krematorien mit Überkapazi-
täten. Immer mehr Anbieter
drängen in den Markt. Um
Marktanteile gerungen wird
mit niedrigen Preisen, aber
auch mit besserem Service,
zum Beispiel einer zügigen
Abwicklung. Darüber hinaus
fließen beim Kampf um Auf-
träge häufig Provisionen an
die Bestatter. Moderne Kre-
matorien verfügen zudem oft,
anders als viele ältere Stand-
orte, über besonders große
Kapazitäten und arbeiten

manchmal sogar rund um die
Uhr. Marktführer ist hier das
Rhein-Taunus-Krematorium
in der Nähe von Koblenz mit
knapp über 30.000 Einäsche-
rungen im Jahr.

Manche Kommunen wie
Krefeld oder Frankfurt am
Main sahen sich in den ver-
gangenen Jahren gezwun-
gen, ihre Krematorien zu
schließen. Notwendige Sa-
nierungen waren nicht zu fi-
nanzieren oder durch die pri-
vate Konkurrenz waren die
Einäscherungszahlen massiv
zurückgegangen. Andere
Städte wie Braunschweig oder

Saalfeld übergaben ihre An-
lagen an private Betreiber. In
Braunschweig zum Beispiel
handelte es sich hierbei um
eine Gruppe von Bestattern.
Aktuell suchen unter ande-
rem Köln und Göppingen nach
privaten Investoren für ihre
städtischen Krematorien. Vie-
lerorts wurden in den letzten
Jahren auch bislang von der
Friedhofsverwaltung geführte
Krematorien in städtische Ei-
genbetriebe, GmbHs oder
ähnliche Rechtsformen aus-
gelagert, teilweise unter Be-
teiligung privater Unterneh-
mer. Vereinzelt stiegen Be-
treiber aus dem benachbarten
Ausland in den deutschen
Markt ein und eröffneten
hierzulande einen Standort.
(Aeternitas e.V.)

b Aeternitas e.V., die Verbrau-
cherinitiative Bestattungskultur,
zeigt im Internet unter http://
krematorien.aeternitas.de
eine Liste mit allen Anbietern
in Deutschland. Standorte und
Kontaktdaten wurden aktuali-
siert. Die Nutzer können be-
quem nach Postleitzahlen oder
Orten sortiert nach Krematorien
suchen.

Foto: Aeternitas e.V.

krematorien.aeternitas.de
www.dauergrabpflege.de
rkoblenz.de
www.blumenfuerkoblenz.de
mailto:kontakt@frings-bestattungen.de
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Trauer äußert sich sehr
verschieden. Zum Beispiel
trauert der eine nach einem
Todesfall eines geliebten
Menschen weitaus länger als
viele andere, ohne dass dies
problematisch wäre. Manche
Menschen leiden jedoch auf-
fällig lange und intensiv un-
ter einem Verlust. Bei ihnen
tritt auch mit der Zeit keine
Besserung ein. Trauerfor-
scher sprechen dann von
„Komplizierter Trauer“. Sie
empfehlen professionelle Hil-
fe, da sich der Schmerz über
den Tod eines geliebten Men-

schen zu einer behand-
lungsbedürftigen, psychi-
schen Erkrankung ausge-
wachsen haben könnte.

„Die Definition der Kom-
plizierten Trauer fällt aber
selbst Experten schwer“, er-
läutert die Trauerberaterin
Heidi Müller vom Beirat
des Trauerportals www.
gute-trauer.de. Eine eher weit
gefasste Begriffsbestimmung
zielt auf den von der Norm ab-
weichenden Zustand ab, den
man so nicht erwarten wür-
de. Als Kriterien gelten die
besondere zeitliche Dauer und

Intensität der Trauersymp-
tome sowie die Beeinträch-
tigung der Funktionsfähig-
keit in wesentlichen Le-
bensbereichen wie soziales
Umfeld oder Arbeitsplatz. In
einem gewissen Ausmaß be-
trifft dies jedoch jeden, der
trauert.

Schwer fällt es auch dem
sozialen Umfeld, die Situa-
tion richtig einzuschätzen.
Es liegt nahe, sich den
trauernden Menschen wie-
der „normal“ zu wünschen.
Schnell wird dann Trauer
als krankhaft eingestuft, ob-

wohl sie keiner Behandlung
bedarf. Auch das Empfinden
und Ertragen von Leid ist
schließlich Teil des Lebens.
Gleichzeitig sollte dennoch
denjenigen Menschen Hilfe
zuteilwerden, die diese tat-
sächlich benötigen. Jeder
Einzelfall muss also für sich
betrachtet werden, die an-
gesprochenen Kriterien kön-
nen dabei helfen.

Mit dem Thema „Kom-
plizierte Trauer“ befasst sich
sehr ausführlich das Portal
www.gute-trauer.de, das von
der Verbraucherinitiative Ae-

ternitas ins Leben gerufen
wurde. Es stellt dazu eine
leicht verständliche Zusam-
menfassung aktueller, wis-
senschaftlicher Erkenntnisse
und eine Reihe von Vor-
tragsfolien zur Verfügung. Im
Portal finden Internetnutzer
darüber hinaus umfassende
Informationen zum Thema
Trauer und Anlaufstellen für
Hilfesuchende. Die Besucher
der Seite werden darin un-
terstützt, eigenverantwortlich
und natürlich mit Lebenssi-
tuationen wie Tod und Trau-
er umzugehen. (Aeternitas e.V.)

Wann wird Trauer
kompliziert?
Die Gefahr besteht, dass Trauernde
zu schnell als krank eingestuft werden

Offener Umgang mit Tod und Trauer am Arbeitsplatz
Unternehmen und Mitarbeiter können aber von einer guten Trauerkultur gleichermaßen profitieren

Sterben Kollegen oder deren
Angehörige, gerät das
Wunschbild vom produktiven
und motivierten Mitarbeiter
schnell ins Wanken. Vorge-
setzte, Kollegen und Betrof-
fene selbst stehen vor einer
ungewohnten Herausforde-
rung. Unternehmen und
Mitarbeiter können aber von
einer guten Trauerkultur
gleichermaßen profitieren.

Schon im privaten Bereich
fällt vielen Menschen der
Umgang mit Trauernden oder
eigener Trauer schwer. Be-
sonders kompliziert wird es
häufig im beruflichen Um-
feld. Stärke und Leistungsfä-
higkeit stehen im Mittel-
punkt und die Kollegen er-
warten Teamfähigkeit und
gute Laune. Das führt leicht
dazu, dass Trauer versteckt
und der Tod als Thema ver-
drängt wird. Darunter leiden

die Betroffenen, aber auch
das Arbeitsklima und damit
im Ende das ganze Unter-
nehmen.

„Auch wenn solche kriti-
schen Lebensereignisse ur-
sächlich nichts mit dem Job
zu tun haben, sind sie für
Psyche und Körper enorme
Stressoren und wirken sich
im beruflichen Alltag aus“,
weiß die Kommunikations-
beraterin und Trauerbeglei-
terin Iris Gehrke.

Verschiedene Strategien
helfen, damit Mitarbeiter nicht
ins Abseits geraten und spä-
ter auch wieder ihre Leistung
bringen können. Aeternitas,
die Verbraucherinitiative Be-
stattungskultur, empfiehlt, das
Thema keinesfalls zu ver-
drängen und eine vertrau-
ensvolle Atmosphäre zu
schaffen. Trauernde sollten
Rückzugsmöglichkeiten be-

kommen, aber ebenso ihre
Emotionen äußern und über
ihre Situation sprechen kön-
nen. Vorgesetzte bezie-
hungsweise Kollegen können
einen Beitrag leisten, indem
sie ihre Unterstützung an-
bieten und rücksichtsvoll ei-
ne geringere Leistungsfähig-
keit akzeptieren. Insbeson-
dere Vorgesetzte sollten den
Kontakt zu trauernden Mit-

arbeitern intensivieren, um
besser einzuschätzen, was
diese erwarten und welche
Hilfe sie anbieten können.
Grundsätzlich können Schu-
lungen für Führungspersonen
oder Informationssammlun-
gen zum Thema Trauer, zum
Beispiel auch Kontakte zu Be-
ratungsstellen, hilfreich sein.

Eine Art Leitfaden für Be-
triebe hat Iris Gehrke mit der
sogenannten „WARM“-
Formel entwickelt. „WARM“
steht dabei für „W“ wie
wertschätzend, „A“ wie au-
thentisch Anteil nehmend,
„R“ wie respektvoll und „M“
wie mitfühlend. Wertschät-
zend bedeutet unter ande-
rem, dass Bewertungen, Rat-
schläge und oberflächliche
Tröstungen unterbleiben und
an die einzigartige Persön-
lichkeit Verstorbener erinnert
wird. Authentisch ist Anteil-

nahme, wenn sie zur Situati-
on und zum Unternehmen
passt. Hilfreich ist es dabei,
das Team mit einzubeziehen
und die Trauer in aufrichti-
gen Zeichen des Mitgefühls
zu äußern. Ein respektvoller
Umgang beinhaltet, dass
Emotionen ausgedrückt wer-
den dürfen – aber dennoch
niemand zur Trauer genötigt
wird, der seine Gefühle nicht
zeigen möchte. Mitfühlend –
nicht mitleidend – meint, dass
man Trauernden zugewandt
und mit Verständnis begeg-
net. Vorgesetzte oder Kol-
legen sind aber weder
Trauerberater noch Co-The-
rapeuten. Gefragt sind viel-
mehr kleine Gesten der
Hilfsbereitschaft, behutsames
Nachfragen, ein Verständnis
der Gesamtsituation und das
Signal: Du gehörst weiterhin
zum Team. (Aeternitas e.V.)

Foto: (Aeternitas e.V.)

Foto: ©Katarzyna Bialasiewicz photographee.eu

photographee.eu
www.gute-trauer.de
gute-trauer.de
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Ihr City-Gärtner
auch in Zeiten
der Trauer und
des Abschieds

Koblenz Neuendorf:
Wingertsweg 25, Koblenz
Telefon: (0261) 81942

Koblenz Innenstadt:
Clemensstraße 8, Koblenz
Telefon: (0261) 98865340

www.blumenhammer.de
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Philipp VogtPhilipp VogtPhilipp VogtPhilipp Vogt Inh. M. Vogt

Matthäusstraße 19
Tag und Nacht 56218 Mülheim-Kärlich

02630.267502630.267502630.267502630.2675

Jochen Dott Bestattungsinstitut
Raiffeisenstraße 8a, 56220 Urmitz/Rhein

Tel.: 0173 /3224601, Jochen.Dott@t-online.de
Tag und Nacht für Sie da!

Bestattungen auf allen Friedhöfen
Bereits in der 5. Generation

„Alles hat seine Zeit, und alles
Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde.

Geborenwerden hat seine Zeit,
Sterben hat seine Zeit.“

www.hospizinkoblenz.deKoblenzer Hospizverein e.V.

Lothar Breitenbach
Fachanwalt für Erbrecht
Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)
Fachanwalt für Baurecht und Architektenrecht
Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht

SSBP Rechtsanwälte & Fachanwälte
Competence Center
56070 Koblenz
Ferdinand-Nebel-Straße 7
www.SSBP.de

Urnentransport durch
Angehörige häufig verboten
Die Hälfte der Bundesländer verwehrt es Hinterbliebenen, die Urne
Verstorbener selbst vom Krematorium zum Friedhof zu transportieren

Wenn ein Niedersachse die
Urne seiner in Hamburg ein-
geäscherten Mutter selbst zu
einem Friedhof in seiner Hei-
mat bringen möchte, hat er
ein Problem. Dies ist ihm
nach dem niedersächsischen
Bestattungsgesetz zwar er-
laubt, in Hamburg jedoch ver-
boten. Dort wird er die Urne
nicht ausgehändigt bekom-
men. Auch sieben weitere
Bundesländer untersagen den
Urnentransport durch Ange-
hörige: Baden-Württemberg,
Bayern, Berlin, Brandenburg,
Hessen, Rheinland-Pfalz und
das Saarland. Ein angemes-
sener Umgang mit den
sterblichen Überresten wird
dort nur Krematoriums- und
Friedhofsangestellten sowie
Bestattern zugetraut – und
darüber hinaus den Mitar-
beitern von Paketdiensten.

Nach Ansicht von Aeterni-
tas e.V., der Verbraucherini-
tiative Bestattungskultur,
sollten alle Bundesländer

Trauernden diesen Dienst am
Verstorbenen ermöglichen.

„Womöglich steckt hinter
dem Verbot die Sorge um die
Totenwürde“, sagt Aeterni-
tas-Rechtsreferent, Rechtsan-
walt Torsten Schmitt. Dies
wirft jedoch die Frage auf,
warum der weithin übliche
Postversand von Urnen eher
der Totenwürde entsprechen
sollte. Wer die Asche Ver-
storbener persönlich zur

Grabstätte befördert, zeigt
damit den Wunsch nach ak-
tiver Teilhabe. „Von einem
pietätvollen Umgang mit den
sterblichen Überresten sollte
beim Transport durch die
Angehörigen grundsätzlich
ausgegangen werden“, be-
tont Schmitt. Aus dem Verbot
spreche hingegen ein Miss-
trauen gegenüber Trauern-
den, das den Bürger bevor-
munde.

Der Sorge, die sterblichen
Überreste könnten auf dem
Weg zum Friedhof ver-
schwinden, schieben die
entsprechenden Regelungen
der jeweiligen Bundesländer
einen Riegel vor. An Ange-
hörige ausgehändigt werden
dürfen die – versiegelten –
Urnen nur, wenn eine ord-
nungsgemäße Beisetzung si-
chergestellt ist. In der Praxis
bedeutet dies, dass tatsäch-
lich ein Grabplatz auf einem
Friedhof nachgewiesen wer-
den muss. (Aeternitas e.V.)

Foto: Aeternitas e.V.

Erste Grabpflege
nach der Beerdigung
Die Bepflanzung entscheidet über den
notwendigen Zeitaufwand

Nach der Beerdigung räumt
die Friedhofsverwaltung alle
Kränze und Gestecke von der
Grabstätte. Nun stellt sich die
Frage nach der Gestaltung.
Möchten die Angehörigen
diese Aufgabe selbst über-
nehmen, und wie viel Zeit-
aufwand ist dann notwendig?
Was müssen sie beachten,
und wann macht es Sinn, den
Friedhofsgärtner mit dieser
Arbeit zu betrauen?

Die Hinterbliebenen soll-
ten sich noch vor der Erst-
bepflanzung überlegen, wer
sich regelmäßig um die Grab-
pflege kümmert – und auch,
welches Budget dafür zur
Verfügung steht. Denn davon
hängt es ab, welche Pflanzen
ideal sind. Grundsätzlich kann
die Erstbepflanzung nach ei-
ner Urnenbestattung direkt
erfolgen, während sich an-
dernfalls erst der Grabhügel
vollständig setzen muss. Dies
dauert in der Regel drei bis
sechs Monate und kann mit
einer vorübergehenden sai-
sonalen Bepflanzung über-
brückt oder mit Nordmann-
tanne abgedeckt werden.
Während der kalten Jahres-
zeit lassen sich die Tannen-
zweige auch mit winterharten
Pflanzen, wie der Calluna,
kombinieren. Bildet die Grab-
stätte eine ebene Fläche,
kann – je nach Jahreszeit,
Witterungsverhältnissen und
Bodenbeschaffenheit – die
Arbeit beginnen.

In Eigenregie
Eine Beratung von einem
Friedhofsgärtner ist vor der
Erstbepflanzung empfehlens-
wert. Wer sich dafür ent-
scheidet, die Pflege selbst zu
übernehmen, wählt am bes-
ten Pflanzen aus, die mög-
lichst pflegeleicht sind. Denn
der Zeitaufwand für ein ge-
pflegtes Grab darf nicht un-
terschätzt werden, und nicht
jeder kann sich im Alltag die-
sen Freiraum schaffen. Gut
beraten sind Angehörige mit
einer Wechselbepflanzung,
denn dann grünt und blüht
das Grab rund ums Jahr.
Ebenfalls sinnvoll ist es,
Pflanzen auszusuchen, die
eine lange Lebensdauer ha-
ben, damit das Grab nicht in
jedem Jahr neu bepflanzt
werden muss.

Der Friedhofsgärtner
Intensive Beratung ist auch
dann erforderlich, wenn sich

Angehörige für einen Fried-
hofsgärtner entscheiden. Er
entlastet Angehörige immer
dann, wenn sie nur wenig
Zeit oder eine weitere
Anfahrt haben.

Zunächst stellt sich die
Frage, ob die Friedhofsgärt-
nerei lediglich die Erst-
bepflanzung oder aber die
regelmäßige Grabpflege über-
nehmen soll. Führt sie dies
dauerhaft durch, kann sich
die Familie für anspruchsvol-
lere Pflanzen entscheiden –
wenn es das Budget zulässt.
Übrigens bieten die meis-
ten Friedhofsgärtnereien auch
die Grabpflege in der Ur-
laubszeit an – inklusive Gieß-
service.

Die Bepflanzung
Fallen die ersten Monate nach
der Beerdigung in die Win-
termonate, macht eine Be-
pflanzung der Grabstätte in
der Regel nur wenig Sinn. Es
empfiehlt sich, sie mit Tan-
nenzweigen, Reisig oder Kies
abzudecken, um den Boden
vor Frost und Feuchtigkeit zu
schützen. Abdecken sollten
die Hinterbliebenen den Bo-
den im Winter übrigens im-
mer. Nur so machen sie die
Erde lange haltbar und haben
im Frühjahr einen guten
Nährboden für neue Pflan-
zen.

Entscheidend für die Pflan-
zenart ist auch der Boden.
Ist er zu sandig, muss er
zunächst mit Blumenerde
angereichert werden, um
Wasser zu halten. Ein Lehm-
boden verträgt hingegen et-
was Sand oder Splitt, damit er
Wasser durchlässt. Selbst der
PH-Wert des Bodens beein-
flusst die Bepflanzung: Ein
Rhododendron benötigt bei-
spielsweise einen Boden mit
möglichst saurem pH-Wert
zwischen 4,5 und 5,5. Die
Erde muss dafür oft mit
Spezialsubstrat und -dünger
aufbereitet werden. Mit dem
richtigen Boden können
Angehörige auch das lästige
Unkrautzupfen umgehen. Und
sie brauchen auch aus der
Ferne keine Angst davor
haben, dass die letzte Ruhe-
stätte Tag für Tag mehr ver-
wildert.

Übrigens: Noch leichter zu
Handhaben als Erde ist Kies.
Weiße Kieselsteine sehen zu-
dem edel aus und bringen die
Farben der Blumen noch bes-
ser zur Geltung.

www.SSBP.de
www.hospizinkoblenz.de
mailto:Jochen.Dott@t-online.de
www.blumenhammer.de
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Ein Trauerfall im Freundes-
und Bekanntenkreis erfordert
viel Einfühlungsvermögen.
Wie kann man helfen – was
kann man sagen, was tun?
Es ist alles andere als einfach
für nahestehende Menschen,
sensibel zu reagieren. Schnell
macht sich Hilflosigkeit breit
– dabei ist jetzt echte Unter-
stützung gefragt, damit der
Trauernde sich nicht alleine
gelassen fühlt. Gerade nach
dem Verlust eines geliebten
Menschen braucht er die
Begleitung von Freunden und
Bekannten – nicht nur für
wenige Tage, sondern für
Wochen, Monate und mitun-
ter Jahre.

Ein Trauerweg ist einzig-
artig, denn jeder Mensch
trauert anders, und jeder muss
seinen eigenen Weg finden,
mit dem Verlust umzugehen.
Eines ist in der Begleitung
das Allerwichtigste: das Zu-
hören. Die richtigen Worte
gibt es ohnehin nicht – also
besser gar nicht nach ihnen
suchen, sondern aufmerksam
zuhören. Trauernden hilft es,
wenn sie vom erlebten To-
desfall und dem schmerz-

vollen Abschied erzählen
können. Diese Momente und
die damit verbundenen Ge-
fühle immer wieder in Worte
zu fassen, ist ein Weg, das
Geschehene zu begreifen und
zu verarbeiten.

Geduldig zuhören und
Ratschläge meiden
Das erfordert vom Zuhörer
sehr viel Einfühlungsvermö-
gen und Geduld, damit der
Trauernde frei von Angst
erzählen kann. Verhaltens-
ratschläge sind hier fehl
am Platz, und der Satz „Ich
weiß genau, wie du dich
fühlst“ ist eher ein Zeichen
für Unverständnis. Hilfreicher
ist es, vorsichtig herauszufin-
den, welche Bedürfnisse der
Trauernde hat. Freunde und
Bekannte sollten sich dafür
ausreichend Zeit nehmen und
dem Anderen damit das
Gefühl geben, dass sie für
ihn da sind. Um zuzuhören,
gemeinsam zu trauern, zu
weinen oder auch zu
schweigen. Zu einem Spa-
ziergang aufzubrechen, etwas
zu unternehmen oder zu
kochen.

Trauern ist ein aktiver Pro-
zess mit unterschiedlichen
Phasen, in denen sich immer
wieder neue Aufgaben stel-
len. Die größte ist sicherlich,
die Realität des Todes zu
akzeptieren. Sie stellt sich
zuerst, und es kann mitunter
Jahre dauern, bis dies wirk-
lich gelingt – unabhängig
davon, ob der Tod plötzlich
oder nach einer langen
Krankheit eintritt. Durch Er-
zählen und Begreifen wird
der Tod zur Wirklichkeit –
aufmerksames Zuhören und
eine Ermutigung, sich dem
Schmerz zu stellen, unter-
stützen bei diesem ganz wich-
tigen Schritt der aktiven
Trauerarbeit.

Gefühle zulassen
Oftmals empfinden Trauern-
de den Verlust erst Wochen
nach dem Todesfall als be-
sonders schmerzhaft. Diesem
Gefühl müssen sie sich stellen
– auch wenn sie den Schmerz
nur stückweise zulassen, um
ihn ertragen zu können.
Gleichzeitig fühlen sie sich
betäubt, wütend, aggressiv –
sie haben oftmals Schuldge-
fühle und Angst vor dem, was
kommt. All diese Emotionen
brauchen ihren Raum. Ver-
drängen hilft nicht dabei,
endgültig loszulassen. Es
macht daher keinen Sinn,
dem Trauernden diesen
Schmerz ausreden zu wollen.

Ein weiterer Schritt im
Trauerprozess ist es, die Er-
innerung an den Verstorbe-

nen zuzulassen. Denn jede
Erinnerung gibt ihm einen
Platz im Leben seiner Hin-
terbliebenen, der es ihnen
leichter macht, den Abschied
als einen Stück auf ihrem
Weg zu betrachten. Fotos
des Verstorbenen, von der
Hochzeit, dem gemeinsamen
Urlaub und auch von der
Beerdigung – das alles sind
Erinnerungen, die ihren Platz
brauchen. Und sie sind Mo-
saiksteinchen auf dem Weg
zu einer neuen Identität. Mit
all diesen Belegen wird lang-
sam aus der Ehefrau eine Wit-
we. Nun ist es an der Zeit,
dass Freunde den Trauernden
ermuntern, sich Neuem zu-
zuwenden und wieder raus in
die Welt zu gehen. Ein ge-
meinsamer Abend im Res-
taurant oder der Besuch im
Kino: Dies sind Momente, die
Mut machen.

Freude machen für Freunde
Mit kleinen Alltäglichkei-
ten können Freunde und
Bekannte dem Trauernden
viel Freude bereiten und
wichtige Unterstützung leis-
ten. Manchmal spendet schon
ein zur Jahreszeit passender
Blumenstrauß Trost. Oder ein
selbst gekochtes Abendessen.
Denn oftmals finden Hinter-
bliebene nicht die Kraft, sich
um sich und ihre Bedürfnisse
zu kümmern. Auch ein ge-
meinsamer Gang auf den
Friedhof kann leichter sein,
als ganz allein am Grab zu
stehen. Ein Freundschafts-
dienst ist es auch, dem Trau-
ernden anzubieten, beim
Aussortieren der persönlichen
Gegenstände des Verstorbe-
nen zu helfen und eine Erin-
nerungskiste anzulegen.

Hilfreich kann es eben-
falls sein, das soziale Umfeld
des Betroffenen einzubinden.
Nachbarn oder Bekannte
können angesprochen und
sensibilisiert werden. Sicher-
lich sehen sie gerne nach
dem Trauernden und bieten
an, einmal den Einkauf zu
übernehmen, bei notwendi-
gen Formalitäten zu helfen
oder die Katze zu füttern.
Denn es sind gerade diese
Kleinigkeiten, die Hinterblie-
bene oft überfordern – be-
sonders dann, wenn zuvor der
Verstorbene dafür zuständig
war. Dabei sollte aber auch
der beste Freund nicht ver-
gessen, für die eigenen Be-
dürfnisse zu sorgen.

Zehn hilfreiche Sätze

n Es tut mir leid
n Ich bin für dich da
n Dein Verlust geht mir

nahe
n Ich denke an dich
n Ich möchte dir helfen
n Ich bete für dich
n Du bist mir sehr wichtig
n Ich habe den Verstorbe-

nen sehr geschätzt
n Du kannst mich jederzeit

anrufen

Zehn nutzlose Klischees

n Ich weiß, wie du dich fühlst
n Die Zeit heilt alle Wunden
n Du musst jetzt stark sein
n Anderen ergeht es ähnlich
n Es war Gottes Wille
n Das Leben geht weiter

n Er hat kaum gelitten
n Er hätte nicht gewollt,

dass du so traurig bist
n Du kannst noch viele

Kinder bekommen
n Das Kind hat kaum gelebt

Sensibler Umgang
mit Trauer im
Freundeskreis
Unterstützung hilft über einen schweren
Verlust hinweg
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